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LehrerInnenausbildung

-cs-
Lisa Paus, hochschulpolitische Sprecherin, und
Özcan Mutlu, bildungspolitischer Sprecher, erklären:

Senat zementiert Berliner Bildungsnotstand für die nächsten 20 Jahre

Gemeinsam lernen, individuell fördern – das ist nicht nur das bündnisgrüne Fazit aus den Ergebnissen von PISA und anderen Vergleichsstudien. Stattdessen klammert sich das deutsche Schulsystem an vier Begabungstypen (Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Sonderschule) und lässt dabei viele Talente unberücksichtigt. Dabei wissen alle: jeder Mensch lernt anders. Es gibt unterschiedliche Lerntypen, Lernrhythmen und Lernvoraussetzungen. Bündnis 90/Die Grünen setzen sich deshalb ein für eine neue Lernkultur, die die Förderung des einzelnen Kindes in den Mittelpunkt stellt.

Dabei braucht es – neben einer grundlegenden Schulreform, die auf individuelle kognitive und soziale Förderung statt Auslese setzt, die Heterogenität als Tatsache begreift und in ihr Chancen sieht – vor allem Lehrerinnen und Lehrer, die willens und in der Lage sind, diese neue Ausrichtung mit Leben, pädagogischen Konzepten und neuen Arbeitsweisen zu erfüllen. Die Reform der Ausbildung der Lehrkräfte ist der eigentliche Schlüssel zur Reform der Schulbildung!

Reform der Lehrerbildung war überfällig

Das hier etwas schwer im Argen liegt, ist gerade in Berlin unschwer zu erkennen. Schon die quantitativen Zahlen erschrecken: 70 % der StudienanfängerInnen schließen in Berlin ihr Studium nicht ab; und die 30 %, die es schaffen, brauchen dafür im Durchschnitt 17 Semester. Um dann schlecht vorbereitet in ihren Berufsalltag einzusteigen. Das Lehramtsstudium – immer noch ein ungeliebtes Kind an den Berliner Universitäten – ist für die Studierenden praktisch unstudierbar.

Bündnis 90/Die Grünen haben deshalb immer gefordert,

· die Lehramtsstudiengänge endlich studierbar zu machen, unter anderem dadurch, dass Prüfungen studienbegleitend organisiert werden und eine bessere zeitliche Abstimmung zwischen den einzelnen Teilstudiengängen forciert wird.

· dass die Anforderungen an zukünftige LehrerInnen im Studium bereits frühzeitig thematisiert werden. So müssen LehrerInnen besser in die Lage versetzt werden, mit heterogenen Schülergruppen umzugehen, frühzeitig Förderbedarfe zu erkennen und dementsprechend individuell im Unterricht zu handeln, sollen interkulturelles Lernen und soziale Bildung ganz selbstverständlich in ihr Unterrichtshandeln integrieren.

· dass Studierende früher als bisher mit der Realität ihres zukünftigen Berufsfeldes in Kontakt kommen und nicht erst im Referendariat die Möglichkeit haben, ihre Motivation und Eignung für den Beruf des Lehrers oder der Lehrerin auszuprobieren und ihre Berufsentscheidung kritisch zu reflektieren. 

· dass auch der fachwissenschaftliche Anteil am Lehramtsstudium stärker darauf ausgerichtet wird, dass Berufsziel der Studierenden die schulpraktische Tätigkeit ist, für die sie unter Umständen andere Qualifikationen benötigen als ihre Mitstudierenden im gleichnamigen Diplomstudiengang.

· dass die einzelnen Phasen der Lehrerbildung, also Studium, Vorbereitungsdienst („Referendariat“) und die Berufseinmündungsphase besser miteinander verzahnt werden. Auch kontinuierliche Weiterbildung als Voraussetzung dafür, fachlich und pädagogisch auf der Höhe der Zeit zu bleiben, muss im Rahmen einer grundsätzlichen Überarbeitung der Lehrerbildung berücksichtigt werden.

· dass junge Menschen mit Migrationshintergrund für den Lehrberuf gewonnen werden und mehr muttersprachiges Lehrpersonal eingestellt wird. Ihr Einsatz ist für die Berliner Schulen wichtig, weil sie als Brückenbauer fungieren und für die Sprachförderung wichtig sind. 

Nichts Geringeres als eine umfassende Reform war also gefragt. Beschlossen wurde etwas anderes. Als am 27.11.2003 das „12. Gesetz zur Änderung des Lehrerbildungsgesetzes (LbiGÄndG)“ verabschiedet wurde, dachten wir noch, dass zumindest die Richtung stimmt, und haben der Gesetzesänderung zugestimmt. Heute müssen wir angesichts der praktischen Umsetzung feststellen, dass selbst die niedrig gesetzten Ziele der Reform drastisch verfehlt werden.

In den Sand gesetzt: Die Reform der Lehrerbildung 

Vor allem drei Ziele sollten mit der Reform der Lehramtsausbildung erreicht werden: 

· eine bessere Studienqualität, indem Berufswissen, Praxiserfahrung und Fachwissen besser als bisher zusammengebracht werden sollten 

· Lehramtsstudiengänge sollten besser studierbar werden, indem Prüfungen studienbegleitend absolviert werden können und dafür das erste Staatsexamen abgeschafft wird.

· Die erreichten Abschlüsse sollten vielfältiger auf dem Arbeitsmarkt verwendbar werden durch die Umstellung auf „gestufte“ Studiengänge, sog. Bachelor- und Masterstudiengänge. 

Tatsache aber ist:

1. Keine Stärkung der Berufswissenschaften und des Schulbezugs 

Die bessere Studienqualität muss schon jetzt ins Reich der Fabeln verwiesen werden. Mit viel Glück wird der berufswissenschaftliche Teil, wo Lerntheorien, Diagnostik, Grundlagen der Didaktik und der professionelle Umgang mit Heterogenität  erlernt werden, gegenüber dem Stand der Dinge nicht weniger werden. Mit Sicherheit wird er jedoch, so planen es zumindest z.Zt. die Universitäten, sich vor allem erst während des Masters, also ab dem siebenten Semester, in den Studienordnungen finden. Von besserer Verzahnung und früherem Praxisbezug kaum eine Spur.

Im 12. LbiGÄndG heißt es in § 9a Abs. 2: „Bis zum Abschluss des Master-Studium sind im Umfang von einem Drittel Leistungspunkte in berufswissenschaftlichen und schulpraktischen Studien- und Prüfungsleistungen zu erwerben.“

Von den Universitäten praktisch umgesetzt wurde unter dem Stichwort „Polyvalenz des Bachelor“, dass der berufswissenschaftliche und praktische Teil des Studienganges bis zum Bachelor nur noch ein Sechstel (30 von 180 Leistungspunkten) beträgt! 

Besonders gravierend ist die Veränderung im Bereich der LehrerInnen mit einem Fach. Hier hat es durch die Festlegung auf 30 Leistungspunkte im BA und weitere 50 im MA sogar eine Verringerung des Anteils der Berufswissenschaften gegeben. Bislang umfasste allein der Anteil Pädagogik, Didaktik und Grundschulpädagogik mehr als die Hälfte des Studiums, hinzu kamen die früher nicht zeitlich berechneten drei Praktika an Berliner Schulen. 

Schließlich wird durch dieses „Mainstreaming des Lehramtsstudiums“ die bisherige Tendenz der Universitäten weiter verstärkt, keine Lehrveranstaltungen speziell für Lehramtsstudierende im Rahmen der Fachwissenschaften also z.B. der Mathematik, Chemie, Deutsch oder Geschichte anzubieten. 

Wir fordern: Der berufswissenschaftliche Anteil im BA muss erhöht werden!

2. Keine bessere Studierbarkeit, dafür mehr Zulassungstheater – zum BA und zum MA!

Erste Zulassung...

Grundsätzlich bewirbt man sich an FU und HU nicht mehr für einen Lehramtsstudienplatz, sondern nur noch für ein so genanntes „Kernfach“ in der Fachwissenschaft. Damit konkurriert man bei der  Zulassung zum Kernfach mit allen anderen für ein Fach; bei flächendeckenden NCs (um die 2,0) bestimmen Abiturnote und Wartezeit die Chancen auf einen Studienplatz. 

Zweite Zulassung...

Ist diese Bewerbung erfolgreich, erhält der Bewerber oder die Bewerberin eine vorläufige Zusage, und muss gleichzeitig aus einem Katalog von möglichen Zweitfächern die persönlichen Prioritäten angeben. Hier wird dann wiederum ein Zulassungsverfahren durchgeführt, bei dem nur noch die Abiturnote zählt. Beim Studium der Liste der möglichen Zweitfächer entdeckt man dann interessante Einschränkungen – so ist Physik auf Lehramt im Erstfach nur noch mit Mathematik im Zweitfach kombinierbar. Biologie als Kernfach erfordert Chemie oder Physik als Zweitfach. Die Universitäten verpflichten sich grundsätzlich nur, einen Zweitfachstudienplatz sicherzustellen – welcher das sein wird, da muss Jede/R Studierende auf Überraschungen gefasst sein!

Dritte Zulassung...

Unklar ist außerdem, wer nach dem erfolgreichen Abschluss eines Bachelorstudiums überhaupt zum Masterstudium zugelassen wird. In der Diskussion ist absurderweise die Notwendigkeit einer „überdurchschnittlichen Bachelornote“. Gleichzeitig wissen aber die jetzt beginnenden BA-Studierenden nicht, was sie überhaupt mit ihrem BA anfangen können werden. Bis heute fehlen die von Senator Böger versprochenen „noch zu entwickelnden Berufsfelder“. 

Wir fordern: gesicherte Wahlrechte bei der Studienfachwahl uniübergreifend! Keine weiteren Hürden zum MA auf Lehramt!

3. Lehrermangel vorhersehbar

Die Senatoren Böger und Flierl wissen schon heute, dass das Land Berlin ab 2007/8 jährlich über 1.000 neue Lehrerinnen und Lehrer wird einstellen müssen, um die Betreuungssituation an den Schulen nicht zu gefährden. Dennoch sollen ab dem kommenden Wintersemester 2004/2005 jährlich nur noch 850 Absolventen herauskommen; auf Fächer kann natürlich überhaupt nicht geguckt werden. Ein Problem sieht der Senat nicht, sondern erwartet, dass im Zweifel ausreichend Lehrkräfte –  woher auch immer – akquiriert werden können.

Erst kürzlich hat Senator Böger versucht, doch noch eine größere Zahl von Lehrerstellen zu besetzen. Die Hälfte derer, die sich ursprünglich beworben hatten, hat dankend abgelehnt. Sie sind längst in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg oder anderen Bundesländer untergekommen, die sehr wohl wissen, dass sie einen LehrerInnenbedarf haben, den sie decken müssen, wenn ihre Schulen funktionieren sollen. 

Senator Böger hat jetzt parallel zur Verabschiedung der Hochschulstrukturplanungen die „14. Änderung des Lehrerbildungsänderungsgesetzes“ vorlegt. Angesichts des „plötzlichen“ Mangels sollen damit die allgemeinbildenden Fächer für QuereinsteigerInnen geöffnet werden, die lediglich im Rahmen eines „Training on the job“ für den LehrerInnenberuf fit gemacht werden sollen – sogar zeitlich unbefristet. 

Wir fordern: 
Drohendem LehrerInnenmangel jetzt vorbeugen! Mindestens 1.300 Lehramtsstudienplätze sichern
